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Die BETeilIGUNG des AdR AN DEM KONVENT ZUR VORBEREITUNG  

DER NÄCHSTEN VERTRAGSREVISION  

Der Ausschuss der Regionen  
 

� in Anbetracht der Ergebnisse des informellen Rates von Genval vom 8./9. September 
2001 bezüglich des für die Vorbereitung der nächsten Vertragsrevision zu wählenden 
Verfahrens -  

 
 

1. nimmt die vom belgischen Ratsvorsitz auf dem informellen Rat von Genval gemachten 
Vorschläge zur Einsetzung eines Konvents und eines Forums der Zivilgesellschaft zur Kenntnis;  

2. macht sich gleichwohl Gedanken über deren jeweilige Zusammensetzung und unterstreicht wie 
wichtig es ist, durch die Beteiligung aller politischen Akteure - eingeschlossen die Vertreter des 
AdR - an der Vorbereitung der künftigen Revision der Verträge eine größere Repräsentanz der 
Bürger und größere Bürgernähe zu gewährleisten;  

3. erachtet es für notwendig, die demokratische Legitimität der gewählten Volksvertreter nicht mit 
der Notwendigkeit einer stärker partizipatorisch orientierten Demokratie zu verwechseln, die durch 
eine engere Einbeziehung der NRO und der Zivilgesellschaft erreicht werden kann;  
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4. ist folglich der Auffassung, dass das "Forum der Zivilgesellschaft", dessen Arbeiten die des 
Konvents flankieren, nicht der geeignete Rahmen für die Beteiligung des AdR darstellt;  

5. erinnert an die politische Legitimität des AdR, die im Vertrag von Nizza bekräftigt wird durch 
die Bestimmung, dass seine Mitglieder entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat in einer 
lokalen oder regionalen Gebietskörperschaft innehaben oder gegenüber einer gewählten 
Versammlung politisch verantwortlich sind;  

6. stellt aufgrund seiner bei den Arbeiten des Konvents zur Ausarbeitung der "Grundrechtecharta" 
gemachten Erfahrungen fest, dass es unbefriedigend und unangemessen wäre, ihm lediglich einen 
Beobachterstatus zuzuerkennen;  

7. bekräftigt seine Forderung, aufgrund seines Status als EU-Institution als vollberechtigtes 
Mitglied an dem Konvent beteiligt zu werden und  

8. fordert seinen Präsidenten auf, die vorliegende Entschließung dem Rat, dem Europäischen 
Parlament und der Europäischen Kommission zu übermitteln.  

Brüssel, den 20. September 2001  

 

_________ 

- - 
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Der Präsident 

des Ausschusses der Regionen  
 

Jos CHABERT 

Der Generalsekretär 

des Ausschusses der Regionen  
 

Vincenzo FALCONE 
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